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Kurztitel 

Abkommen über den Amtssitz der Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) 
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BGBl. Nr. 382/1974 zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 108/2010 

Typ 

Vertrag – OPEC 
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Art. 28 
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19/20 Amtssitzabkommen 

Text 

Artikel 28 

Der Generalsekretär trifft alle Vorkehrungen dafür, daß mit den im Rahmen dieses Abkommens 
gewährten Privilegien oder Immunitäten kein Mißbrauch getrieben wird. Falls die Regierung der Ansicht 
ist, daß mit den im Rahmen dieses Abkommens gewährten Privilegien oder Immunitäten Mißbrauch 
getrieben wurde, wird der Generalsekretär über Ersuchen mit dem Bundesminister für Auswärtige 
Angelegenheiten der Republik Österreich Rücksprache pflegen, um festzustellen, ob ein solcher 
Mißbrauch vorliegt. Führen derartige Rücksprachen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes zu keinem 
für die Regierung und den Generalsekretär befriedigenden Ergebnis, dann kann die Angelegenheit von 
jeder Partei einem aus drei Schiedsrichtern zusammengesetzten Schiedsgericht zur endgültigen 
Entscheidung unterbreitet werden; von diesen ist einer vom Bundesminister für Auswärtige 
Angelegenheiten der Republik Österreich, einer vom Generalsekretär und der dritte, der als Vorsitzender 
des Schiedsgerichtes fungieren soll, von den beiden ersten Schiedsrichtern auszuwählen. Falls sich das 
Schiedsgericht nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt des Antrages, die Streitigkeit einem 
schiedsrichterlichen Spruch zu unterwerden, konstituiert, wird die Ernennung der noch nicht bestimmten 
Schiedsrichter auf Ersuchen der Regierung oder der OPEC vom Präsidenten des Internationalen 
Gerichtshofes vorgenommen. 

Zuletzt aktualisiert am 

26.04.2023 

Gesetzesnummer 

10000559 

Dokumentnummer 

NOR40121975 


